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1 Einfiihrung

1.1 Anlass zur Planung

Der derzeit rechtswirksame Fléchennutzungsplan 2020 wurde am 15.12.2005 genehmigt und ist seit
dem 25.02.2006 rechtswirksam.

Mit seinen Planinhalten wird der FNP 2020 den Entwicklungsanforderungen und -zielen der beiden
Mitgliedsgemeinden, insbesondere im Bereich der gewerblichen Entwicklung, nicht mehr gerecht.
Die punktuellen Defizite sollen im Rahmen des vorbereitenden Bauleitplanverfahrens Fldchennut-
zungsplan 2020 - 2./3. und 4. Anderung aufgearbeitet werden. Am 06.12.2018 fasste der Gemein-
same Ausschuss dazu den Anderungsbeschluss, bis zur Offenlage unter der Bezeichnung ,,Flichennut-
zungsplan 2020 - 2./ 3./ 4. und 5. Anderung”.

Eine dynamische gewerbliche Entwicklung in Bonndorf hat in den letzten 15 Jahren den Bestand an
gewerblichen Bauflachen in Bonndorf nahezu vollstandig in Anspruch genommen. Die Stadt sieht
deshalb und wegen einer Reihe konkreter Nachfragen aus Industrie, Gewerbe und Handwerk eine
dringende Notwendigkeit zur friihzeitigen punktuellen Fortschreibung des FNP. Ziel ist die Erweite-
rung des Gewerbestandortes , Breitenfeld”, im Nordosten des Stadtgebietes.

Weiterhin haben sich bisherige Planungsziele fiir eine Gewerblichen Bauflachen im Ortsteil Ewattin-
gen der Gemeinde Wutach als tiberholt herausgestellt. Hierzu soll es im Rahmen der geplanten punk-
tuellen Fortschreibung des FNP Korrekturen geben.

1.2 Gesetzliche Grundlagen der Umweltpriifung

GemaR § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) wird fir die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6
Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltpriifung durchgefiihrt. Darin werden die voraussichtlichen erhebli-
chen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet.

Die Umweltpriifung bezieht sich auf das, was nach gegenwdrtigem Wissensstand und allgemein aner-
kannten Priifmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans angemessener
Weise verlangt werden kann (§ 2 Abs. 4 Satz 3 BauGB). Der Flachennutzungsplan stellt den vorberei-
tenden Bauleitplan dar.

1.3 Offentliches Interesse

An den nachfolgend beschriebenen und bewerteten Anderungsvorhaben im Flichennutzungsplan
besteht ein erhebliches 6ffentliches Interesse von Seiten der Mitgliedsgemeinden, der Stadt Bonn-
dorf und der Gemeinde Wutach. Gleichzeitig besteht auch an den in der Umweltprifung dargestell-
ten Schutzgitern, die insbesondere in § 1 Abs. 6 Nrn. 5 und 7 BauGB aufgefiihrt sind, ein 6ffentliches
Interesse. Daher ist gemald § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB das Ergebnis der Umweltpriifung in der Abwa-
gung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu bericksichtigen.




2 Umweltpriifung zu geplanten Baufliachen

2.1 Stadt Bonndorf - Gewerbliche Bauflache ,Breitenfeld / Miinchinger Weg“
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2.1.1 Stadtebauliche Beurteilung

Stadt Bonndorf - geplante Gewerbliche Bauflache ,Breitenfeld / Miinchinger Weg“
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13,07 ha

Das Plangebiet bietet flexible Grundstiickszuschnitte, mit denen sowohl
die Nachfrage nach einer groReren Gewerbebaufliche befriedigt wer-
den kann, als auch kleineren Unternehmen bedarfsgerechte Grundsti-
cke angeboten werden kénnen. Ebene Flachen im Plangebiet bieten die
Moglichkeit auch groRere Gebadudeeinheiten auf einem Niveau zu er-
richten.

Ausgehend von der bestehenden Bebauung ermdoglicht das Erschlie-
Bungskonzept (siehe unten) eine sukzessive Weiterentwicklung des Ge-
werbestandortes. Eine stddtebauliche Zuordnung ist rdumlich und
nutzungsbezogen gegeben.

Uber die L 171 ist der Gewerbestandort gut zu erreichen. GroRe Teile
des Fernverkehrs kénnen Uber die LandesstraRe zur Autobahn A81 ab-
gewickelt werden. Das Stadtgebiet ist leicht zu erreichen.

Die ErschlieBung des Plangebietes erfolgt Gber zwei Anschllsse, mit ei-
ner neuen Zufahrt von der L 171 aus sowie einem Anschluss von der
K 6516 aus Uber die vorhandene KiiferstralRe, einer bestehenden Er-
schlieBungsstralRe im Gewerbegebiet ,Breitenfeld”. In Verbindung mit
der Donaueschinger Stralle und der Kreisstralle ,AuRer Ort’ entsteht fak-
tisch eine durchgéngig verlaufende RingerschlieBung fir den gewerbli-
chen Verkehr im gesamten Gewerbestandort. Ein unmittelbarer An-
schluss an das Uberortliche Verkehrswegnetz ist gegeben.



Die Einmiindung in die L 171 erfordert eine Linksabbiegespur. Beide Kno-
tenpunkte (L 171 und K 6516) sollten jedoch vorzugsweise als Kreisver-
kehrsplatze (KVP) ausgebildet werden. KVP wiirden neben den Vorteilen
fiir den Verkehrsfluss, die Verkehrssicherheit auf den geraden Einfahrts-
abschnitten der klassifizierten StraBen durch eine Reduzierung der Ein-
fahrtgeschwindigkeit verbessern.

Flr eine langfristige Ostliche Erweiterung kann und sollte im Rahmen der
konkreten Verkehrsplanung eine ErschlieBungsoption beriicksichtigt
werden.

Optional kann der Gewerbestandort auch eine Anbindung an den Kreu-
zungsbereich der L 171 / Glattstein erhalten, diese wird jedoch aktuell
eher nachrangig gesehen.

Eine Anbindung des vorhandenen landwirtschaftlichen Wegenetzes
kann durch einen neuen landwirtschaftlichen Weg am Nordrand des ge-
planten Gewerbestandortes sichergestellt werden. Moglich und sinnvoll
erscheint aulerdem eine Anbindung der Flurwege an die innere Er-
schlieBung im Gewerbegebiet.

Entwadsserung 4] gut Losungen zur Retention und Versickerung des anfallenden unbelasteten
O mittel Niederschlagswassers sind im Rahmen eines gesonderten Entwdsse-
O gering rungskonzeptes zu kldren.

Ergebnis: > hervorragend geeignet > gut geeignet geeignet problematisch

2.1.2 Umweltpriifung

Umweltpriifung zur gepl. Gewerblichen Baufldche ,Breitenfeld / Miinchinger
Weg“ — Auswirkungen des Planvorhabens auf die Schutzgiiter

Bestandsverhiltnisse:

Das ebene, nur leicht in nérdlicher Richtung ansteigende Plangebiet wird
nahezu vollstandig ackerbaulich bewirtschaftet. Ein asphaltierter Flur-
weg durchzieht die landwirtschaftlichen Nutzflaichen von Westen nach
Osten, beiderseits begleitet von Griinbankettstreifen von < 1 m Breite.

Vollstandig ausgerdaumt prasentiert sich die Landschaft im Plangebiet,
erst nordlich des Plangebietes (Isaakshéhe) wird der Landschaftsraum
strukturreicher. Im Stiden und Westen schlie8t das Plangebiet an das be-
stehende Gewerbegebiet ,Breitenfeld” an. Optisch wird der bestehende
Gewerbestandort von Hochsilos und technischen Anlagen stdlich der
L 171 Gberlagert. Eine Eingriinung des bestehenden Gewerbestandortes
ist nicht vorhanden.

Ostlich des Plangebietes liegt in einem Abstand von ca. 120 m eine Aus-
siedlerhofstelle aus den 60er-Jahren. Landwirtschaft und Tierhaltung
werden dort nicht mehr betrieben.



Alternative

Planungsmoglichkeiten:

Auswirkungen auf die Schutzgiiter:
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Die Stadt Bonndorf macht einen grofReren Entwicklungsbedarf im ge-
werblichen Sektor geltend und begriindet diesen. Baulandreserven im
bestehenden Gewerbegebiet ,Breitenfeld” sind nicht mehr vorhanden.
Auch die Gewerbegebiete ,,Vorderer Rubreuten” und , Mittlishardt” sind
zu 100 % bebaut. In den Gewerbegebieten ,Glattsteina” und ,Glatt-
steina II” befinden sich alle Flachen im Eigentum ansassiger Unterneh-
men.

Gewerbliche Standortalternativen wurden bereits mit der Aufstellung
des Fldchennutzungsplans 2020 in den Jahren 2003 / 2004 eingehend
geprift. An den Kriterien und Ergebnissen hat sich nichts gedandert.
Enorm weiterentwickelt hat sich jedoch der Ausbau des Gewerbestan-
dortes ,Breitenfeld” in den vergangenen ca. 15 Jahren. Aus stadtebauli-
cher, landschaftlicher und teilweise aus 6kologischer Sicht ist ein weite-
rer Ausbau dieses Standortes unbedingt der Vorzug vor jeder anderen
potentiell moglichen Entwicklungsflache in der VG Bonndorf-Wutach
einzurdumen.

Methodenstandards zur Bewertung des ,neuen” Schutzgutes Flédche ste-
hen erst am Anfang. Im Vordergrund steht beim Schutzgut Flédche nicht
die okologische, landbauliche oder erholungsspezifische Eignung einer
Flache, sondern ein quantitativer Ansatz. Ziel ist eine projektspezifische
Minimierung der Flacheninanspruchnahme.

Mit einer Flache von 13,07 ha ist der Umfang der Flacheninanspruch-
nahme hoch. Es handelt sich um Neuinanspruchnahme von Flachen fir
gewerbliche Zwecke (z.B. keine Entwicklung von gewerblichen Brachfla-
chen).

Durch eine kiinftige gewerbliche Nutzung findet im Plangebiet eine Bo-
dendegradation statt, die bei Ausnutzung der zuldssigen Grundflache,
GRZ 0,8, infolge baubegleitender Eingriffen in den Boden sowie durch
ErschlieBungsmalnahmen zu einen nahezu voélligen Verlust fiihrt. Aus-
genommen kénnen kiinftige Griinflachen in Randbereichen des Plange-
bietes bleiben, die jedoch vor Eingriffen in den Boden geschiitzt werden
missen. Eine Reversibilitat der Flichennutzung scheidet auch bei lang-
fristiger Betrachtung aus.

Grundsatzlich werden gewerbliche Bauflachen in Bonndorf relativ effek-
tiv in Anspruch genommen. Allerdings bauen die zumeist kleineren und
mittleren Betriebe eher in die Flache als in die Hohe. Selten gehen ge-
werbliche Baukérper liber eine ein- bis zweigeschossige Bebauung hin-
aus, obwohl beispielsweise im Bebauungsplan ,,Breitenfeld 111“ Bauho-
hen bis max. 20,0 m zuldssig sind. Die Ausnutzung der Baugrundstiicke
ist unterschiedlich intensiv. Zum Teil, was aus betrieblicher Sicht sinnvoll
ist, verfligt mancher Gewerbebetrieb auf seinem Grundstiick noch lGber
einen Entwicklungsspielraum.

Das Verhiltnis der Verkehrsinfrastruktur zur gewerblichen Nutzflache
kann hinsichtlich des Zuschnitts der geplanten gewerblichen Bauflache
und einer moglichen RingerschlieBung in Verbindung mit den klassifi-
zierten StraBen L 171 und K 6516 als giinstig angesehen werden.

Eine Zerschneidungswirkung auf Funktionen anderer Flachen (z.B. Bio-
topvernetzung, Erholungsrdume) oder eine Degradation benachbarter
Flachen geht vom Plangebiet nicht aus. In abrundender Weise erweitert
das Plangebiet den bestehenden Gewerbestandort

Eine gewerbliche Entwicklung kann unmittelbar zu weiteren Flachenver-
lusten flihren, beispielsweise die Bereitstellung von Flachen fir den
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Wohnungsbau zur Versorgung der kiinftig im Gewerbegebiet Beschaftig-
ten mit ihrer Familien. Mittelbar wirkt sich Gewerbeflachenentwicklung
in Bonndorfim Rahmen von Kummulationseffekten auf den allgemeinen
Flachenbedarf flir Verkehrsinfrastruktur und sonstige Sozial- und Versor-
gungsinfrastruktur aus.

Das Landschaftsbild wird durch das Planvorhaben aus nérdlichen und
ostlichen Richtungen betrachtet beeintrachtigt. Das Gelande steigt nach
Norden hin an.

Es besteht eine erhebliche Vorbelastung des Landschaftsbildes durch die
bestehende Gewerbeentwicklung beiderseits der L 171 am Stadteingang
von Bonndorf. Eine Eingriinung und innere Durchgriinung der bestehen-
den gewerblichen Bauflachen, auch zur qualitativen und asthetischen
Aufwertung des Gewerbestandortes, fehlt bisher. Dies sollte im Bestand
nachgeholt und im Bereich der geplanten Gewerblichen Bauflache ,Brei-
tenfeld / Minchinger Weg“ besondere Beachtung finden.

Mit einer umfangreichen Eingriinung am kiinftigen nérdlichen und 6stli-
chen Ortsrand, teilweise in Verbindung mit der herzustellenden land-
wirtschaftlichen Wegefiihrung, kann das Landschaftsbild im Sinne des
Naturschutzgesetzes neu gestaltet werden. Dies ist im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung zu beriicksichtigen.

Das Plangebiet ist von geringer Schutzwiirdigkeit. Innerhalb des Plange-
bietes ,Breitenfeld / Miinchinger Weg" befinden sich keine nach § 30
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) geschitzten Biotope. Ein Hecken-
biotop grenzt an der nordlichen Rand des Plangebietes an, weitere fin-
den sich verstreut in der nérdlich angrenzenden Flur.

Weiterhin ist kein Natura 2000- FFH-Gebiet und kein Natura 2000-SPA-
Gebiet (Vogelschutzgebiet) im Plangebiet oder in dessen ndherem Um-
feld ausgewiesen. Auch FFH-Madhwiesen kommen nicht vor, ebenso ist
weder ein Naturschutzgebiet noch ein Landschaftsschutzgebiet ausge-
wiesen.

Die Flachen im Plangebiet werden, mit Ausnahme eines kleinen Griin-
landareals, intensiv ackerbaulich bewirtschaftet. Bei den Ackerkulturen
handelt sich um naturferne, kurzlebige Ersatzgesellschaften. Der zu er-
wartende Artenreichtum ist in den monoton strukturierten Okotopen
gering. Dennoch sind im Plangebiet die Voraussetzungen fiir ein Vor-
kommen naturschutzfachlicher Zielarten des Offenlands gegeben. Dies
gilt insbesondere fiir die Art Feldlerche (RL-BW Deutschland: 3), fiir die
das Plangebiet und dessen Umfeld als Bruthabitat geeignet ist. Weitere
Arten konnen die Ackerflur als Jagdgebiet nutzen, darunter Turmfalke
und Rotmilan.

Im Sinne der Biotopvernetzung handelt es sich um ein Biotopmangelge-
biet. Benachbarte Landschaftsteile sind dagegen starker vernetzt. Dieses
Netz sollte die das Plangebiet und entlang dessen AuRengrenzen kiinftig
hineingreifen.

Oberflachengewasser sind vom Planvorhaben nicht unmittelbar betrof-
fen.
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Weder im Plangebiet, noch im groRraumigen Umfeld ist ein Wasser-
schutzgebiet festgesetzt.

Die Voraussetzungen zur Neubildung von Grundwasser sind aufgrund
der ebenen bis flachen Hangneigung und einer ackerbaulichen Nutzung
gut, dariiber hinaus aber, aufgrund der vorkommenden Béden, eher ma-
Rig ausgepragt. Entsprechend sind auch der Abflussregulationsfunktion
des Standortes positive Kriterien wie die flache Hangneigung, eine
durchschnittliche Funktionserfillung aufgrund der vorkommenden Bo6-
den und eine geringe Funktionserfillung aufgrund der Nutzung (Acker-
bau mit vegetationsfreien Zeitraumen) beizumessen.

Da es sich um eine Gewerbliche Baufliche mit einem sehr hohen Uber-

bauungs- und Versiegelungsgrad handelt, entstehen erhebliche Beein-
trachtigungen fiir den Bodenwasserhaushalt.

Im Bebauungsplan sind Vorkehrungen zum Schutz des Grundwassers
vorzusehen, gleichzeitig ist nicht belastetes Niederschlagswasser inner-
halb des Baugebietes oder in benachbarten Retentions- und Versicke-
rungsbecken zu versickern.

Den geologischen Untergrund bildet Nodosus- und Trochitenkalk, die
unterste Schicht des Oberen Muschelkalks.

Bei den Bdden im Plangebiet handelt es sich zu 68 % um die Kartierein-
heit ,Braune Rendzina, Braunerde-Rendzina und Rendzina aus gering-
mdchtiger FliefSerde liber Kalkstein des Oberen Muschelkalks (h7)“. Die
Bodenfunktionen sind wie folgt bewertet:

e Standort fiir naturnahe Vegetation: mittel bis hoch (2,5)

o Natirliche Bodenfruchtbarkeit: gering bis mittel (1,5)

e Ausgleichskérper im Wasserkreislauf: gering bis mittel (1,5)
e Filter und Puffer fiir Schadstoffe: mittel (2,0)

e Gesamtbewertung: 1,67

Im stidlichen Teil des Plangebietes sind tiber eine Flache von 32 % Boden
der Kartiereinheit , Tiefes Kolluvium aus holozanen Abschwemmmassen
(h24)“verbreitet. Die Bodenfunktionen sind wie folgt bewertet:

e Standort fiir naturnahe Vegetation: Bewertungsklasse wird nicht er-
reicht

e Natirliche Bodenfruchtbarkeit: hoch (3,0)

o Ausgleichskorper im Wasserkreislauf: hoch (3,0)

o Filter und Puffer fiir Schadstoffe: hoch bis sehr hoch (3,5)
e Gesamtbewertung: 3,17

Die natiirliche Bodenfruchtbarkeit, ein MaRstab fir die landbauliche Eig-
nung im Plangebiet, liegt flir weite Teile des Plangebietes im mittleren
Bereich. Auf 30 % der Flache ist jedoch eine hohe Bodenfruchtbarkeit
attestiert. Zur Beurteilung der landbaulichen Eignung sind neben den
Ackerzahlen auch die agrarstrukturellen Gegebenheiten zu beachten. Es
handelt sich um gut zu bewirtschaftende, zum Teil groRRflachige Schlage.

Ein Gewerbegebiet fihrt aufgrund der gewilinschten baulichen Dichte zu
einem quantitativ sehr hohen Eingriff in das Schutzgut Boden. Daher
sind die projektbedingten Auswirkungen, unabhangig von der Leistungs-
fahigkeit der Boden, hoch einzustufen.
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Von Planvorhaben sind Kaltluftentstehungsflaichen mit geringen sied-
lungsklimatisch relevanten Abfliissen betroffen. Eine Luftleitbahn ist
nicht ausgebildet.

Den Ackerstandorten kommt keine nennenswerte Immissionsschutz-
funktion zu und ihre Kulturen tragen kaum zur Luftregeneration und
Schadstofffilterung bei.

In Gewerbegebieten ist von einem hohen Versiegelungsgrad auszuge-
hen. Uberbaute und versiegelte vegetationsfreie Flichen atmen keine
Feuchtigkeit und heizen sich im Sommer stark auf. Kleinklimatisch sind
die Auswirkungen sehr relevant. Den Belastungseffekten sollte daher im
Rahmen der Bebauungsplanung und den Baugesuchen gezielt entgegen
gewirkt werden sowie in der Umsetzung darauf geachtet werden, dass
der inneren Durchgrinung der Gewerbeflachen hinreichend Raum ein-
gerdaumt wird. Bioklimatisch wirkt sich dies positiv aus, steigert zugleich
das Ambiente des Gewerbestandortes. GroRraumig Uiberwiegen im
Schwarzwald ausgleichende bioklimatisch wirksame Flachen.

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des groRraumigen Naturparks
»,Studschwarzwald”, Schutzgebietsnr. 6. Zweck des Naturparks
Sudschwarzwald ist es, ,,... dieses Gebiet als vorbildliche Erholungsland-

4

schaft zu entwickeln, zu pflegen und zu férdern ...”.

Das strukturarme Plangebiet mit den benachbarten Gewerbeansiedlun-
gen, mit wenig Reliefenergie und monotonen Ackerfluren die wenig Na-
turndhe ausstrahlen, bietet eher geringe Voraussetzungen fir eine land-
schaftliche Erholungseignung. Entsprechend sind keine der Erholungs-
vorsorge zugeordnete Schutzausweisungen erfolgt. Deutlich mehr Erho-
lungsqualitat bietet das weitere Umfeld Richtung Wutachtal.

Dennoch wird nach Auskunft der Stadtverwaltung das Umfeld des be-
stehenden Gewerbegebietes gerne von Erholungssuchenden und Sport-
treibenden aufgesucht. Es verlauft hier eine beliebte Wanderroute. Fiir
Spazierganger und Wanderer kommt deshalb auch dem kiinftigen Plan-
gebiet ,Breitenfeld / Miinchinger Weg"“ eine Brickenfunktion zwischen
den erholungsrelevanten Gebieten siidlich der L 171 und dem Wutachtal
zu.

Die geplante grof3flichige gewerbliche Entwicklung nimmt deutlichen
Einfluss auf die aktuelle Nutzung des Gebietes fiir oben genannte Erho-
lungszwecke. Bei der weiteren Planung ist auf die Briickenfunktion und
Frequentierung durch Erholungsuchende insoweit Riicksicht zu nehmen.
Neue Ful- und Radwege, begleitet von attraktiven Griinstrukturen, sol-
len geschaffen werden. Sie konnen die althergebrachten Verbindungen
addquat ersetzen und sogar optimieren. Eine besondere Bedeutung
kommt dabei der Schaffung einer neuen Wegeverbindung am begriinten
Nordrand des geplanten Gewerbestandortes zu.

Wohnnutzungen sind, mit Ausnahme von den zulassigen Wohnnutzun-
gen innerhalb des geplanten und des bestehenden Gewerbestandortes
sowie eines Aussiedlerstelle ca. 100 m 6stlich des Plangebietes, nicht be-
troffen.



Ergebnis:

unproblematisch > bedingt geeignet kritisch wird nicht empfohlen

Grundsatzlich ist der Standort unter Beriicksichtigung der Belange des Orts- und Land-
schaftsbildes, des Umweltschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege fiir eine
gewerbliche Nutzung geeignet. Erhebliche Vorbelastungen bestehen bereits fiir verschie-
dene Schutzgiter. Die Schwere der Auswirkungen auf die in § 1 Abs. 6 BauGB aufgefiihrten
Schutzgiter ist nach aktuellem Kenntnisstand weniger im qualitativen Potential der
Schutzglter im Plangebiet begriindet, sondern in der von einer gewerblichen Entwicklung
zwangslaufig ausgehenden quantitativen Veranderungen. Eine Ausnahme stellen die
hochwertigen Béden im stidlichen Plangebiet dar, hier wiegt der Eingriff schwer.

Die Schutzgiiter stellen einen ebenso wichtigen 6ffentlichen Belang dar wie das 6ffentli-
che Interesse an den wirtschaftlichen Anforderungen, an Arbeitsplatzen, sowie an ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse. Diese Belange kdnnen nicht in Einklang gebracht
werden, jedoch kénnen die Auswirkungen des geplanten gewerblichen Bauflache ,Brei-
tenfeld / Miinchinger Weg” in den weiteren Planungsstufen im Rahmen von Vermeidungs-
und MinimierungsmaRnahmen sowie von Ausgleichs- und Ersatzmalnahmen in den wei-
teren Planungsstufen minimiert und naturschutzrechtlich ausgeglichen werden.



2.2 entfallen - Bonndorf - Gewerbliche Bauflache ,Berg”
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Die geplante gewerbliche Bauflache ,Berg” mit einer Flache von ca. 3,3 ha wurde im Rahmen der Ab-
wagung nach der Friihzeitigen Beteiligung der Birger, Behorden und sonstigen Trager offentlicher
Belange im FNP gestrichen.




2.3 Gemeinde Wutach - OT Ewattingen - Gewerbliche Bauflache ,Vor Garten”

i. V. m. der Reduzierung der im FNP 2020 enthaltenen geplanten Gewerblichen Bauflache

,sudl. der L 171“
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FNP 2020 2. Anderung

2.3.1 Stadtebauliche Beurteilung

Gemeinde Wutach - OT Ewattingen - geplante Gewerbliche Baufldache ,Vor Garten”

Flachenumfang

Stadtebauliche
Zuordnung

Standort-
qualitat
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1,64 ha G ,Vor Garten“
- 0,93 ha Teilfliche von G ,,Siidlich der L 171“ wird aufhoben

Das Plangebiet befindet sich am westlichen Ortsrand von Ewattingen,
nordlich der L 171. Es schlieRt mit geringem Abstand von 40 m zur ge-
mischten Bauflache um die BachstraRe an. Den Zwischenraum fillen an
der L 171 einige Fahrsilos, an die sich, bereits innerhalb der Gemischten
Bauflache liegend, eine landwirtschaftliche Hofstelle anschlief3t.

Die geplante gewerbliche Entwicklungsflache bildet mit dem Ubrigen
Dorfgebiet einen Ortszusammenhang.

Ebene Flachen bieten ideale Standortbedingungen fiir eine gewerbliche
Entwicklung im Plangebiet. Das Gebiet ist so zugeschnitten, dass eine Er-
schlieBung mit beidseitiger Entwicklung kleinerer, flexibel zugeschnitte-
ner Gewerbegrundstiicke fur den ortlichen Bedarf moglich ist.



ErschlieBung ] gut Von der L 171 aus kann das Plangebiet durch eine StichstraBe mit Wen-
O mittel deschleife erschlossen werden. Neben der inneren Erschliefung ist aus
O gering Sicht der Flachennutzungsplanung keine weitere duBere ErschlieBung
notwendig. Ob und ggf. ab welcher Frequentierung eine Linksabbiege-
spur erforderlich sein kann, ist mit der zustdndigen StraRenbaubehdrde
zu klaren.
Entwdsserung 4] gut Losungen zur Retention und Versickerung des anfallenden unbelasteten
O mittel Niederschlagswassers sind im Rahmen eines gesonderten Entwdsse-
O gering rungskonzeptes zu klaren.
Eine Retention und Versickerung des nicht belasteten Niederschlagswas-
sers konnte dabei innerhalb oder auRerhalb des Plangebietes vorgese-
hen werden. Der ca. 300 m entfernte Gédnsbach kann als Vorfluter fur
den Uberlauf genutzt werden.
Ergebnis: > hervorragend geeignet gut geeignet geeignet problematisch

2.3.2 Umweltbericht

Umweltpriifung zur gepl. Gewerblichen Baufldache ,Vor Garten”
— Auswirkungen des Planvorhabens auf die Schutzgiiter

Bestandsverhaltnisse:

Alternative
Planungsmaoglichkeiten:

Auswirkungen auf die Schutzgiiter:

Fliche O hoch
M mittel
O gering

Die ackerbauliche Nutzung umfasst ca. 83,5 % des Plangebietes, 15 %
werden als Wirtschaftsgriinland genutzt. Entlang der Landesstralle be-
ginnt im Plangebiet eine nach Westen fuhrende Griinfliche mit 5 Bau-
men, davon befinden sich 250 m? innerhalb des Plangebietes.

Bei der vorgesehenen Tauschfldche, einer Teilflache der im FNP rechts-
wirksam dargestellten gewerblichen Bauflache ,,Sudlich der L 171, han-
delt es sich um Grinland.

Gerade der neu gewahlte Standort nordlich der L 171 stellt eine alterna-
tive Planung zum bisherigen Standort stdlich der L 171 dar.

Eine flichenmaRig relevante gewerbliche Nutzung findet sich in Ewattin-
gen nur noch an der BlumeggerstralRe. Hier scheidet eine gewerbliche
Weiterentwicklung jedoch aus 6kologischen Griinden, z.T. auch aus to-
pografischen Griinden aus.

Methodenstandards zur Bewertung des ,neuen” Schutzgutes Flédche ste-
hen erst am Anfang. Im Vordergrund steht beim Schutzgut Fidche nicht
die Okologische, landbauliche oder erholungsspezifische Eignung einer
Flache, sondern ein quantitativer Ansatz. Ziel ist eine projektspezifische
Minimierung der Flacheninanspruchnahme.

Das Planvorhaben ,Vor Garten” fiihrt, nach die Aufhebung eine Teilfla-
che der rechtswirksamen Gewerblichen Bauflache ,Sudl. der L 171“ im
Rahmen der anstehenden Anderung des Flichennutzungsplans, zu einer
zusatzlichen Flacheninanspruchnahme von 0,715 ha. Der Umfang ist
sehr moderat.



Landschaftsbild
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Es handelt sich um Neuinanspruchnahme von Flachen fiir gewerbliche
Zwecke (z.B. keine Entwicklung von gewerblichen Brachflachen).

Durch eine kiinftige gewerbliche Nutzung findet im Plangebiet eine Bo-
dendegradation statt, die bei Ausnutzung der zuldssigen Nutzung (GRZ
0,8), dem Bau der ErschlieBungsstralle und bauzeitlichen Eingriffen zu
einem nahezu vollstdandigen Verlust des Bodens und der Flache fihrt.
Ausgenommen bleiben kiinftige Griinflachen in Randbereichen des Plan-
gebietes, die auch bei der Entwicklung des Gewerbestandortes vor Ein-
griffen in den Boden geschiitzt werden sollen. Eine Reversibilitat der Fla-
chennutzung scheidet auch bei langfristiger Betrachtung wohl aus.

Die Effektivitat der Inanspruchnahme gewerblicher Bauflachen hangt
von verschiedenen Faktoren ab, u. a. dem Baugesuch, Reserveflachen
auf dem Baugrundstiick, die fiir eine mogliche spatere Betriebsentwick-
lung vorgehalten werden, dem Zuschnitt der Gewerbegrundstiicke und
den Festsetzungen im Bebauungsplan. Kleinere Unternehmen bauen all-
gemein eher in die Flache als in die Hohe. Selten gehen gewerbliche Bau-
korper lber eine ein- bis zweigeschossige Bebauung hinaus. Die Ausnut-
zung der bebauten Grundstiicke fallt daher recht unterschiedlich aus.

Das Verhaltnis der Verkehrsinfrastruktur zur gewerblichen Nutzflache
kann hinsichtlich des Zuschnitts der geplanten Bauflache und der beste-
henden duReren Zufahrt iber die L 171 aus als glinstig angesehen wer-
den.

Eine Zerschneidungswirkung auf Funktionen anderer Flachen (z.B. Bio-
topvernetzung, Erholungsrdume) oder eine Degradation benachbarter
Flachen ist vom Plangebiet nicht zu erwarten.

Hinsichtlich der geringen GroRRe der geplanten gewerblichen Bauflache
bzw. der nach Flachentausch zusatzlichen Inanspruchnahme von Fla-
chen, ist von einem sehr geringen mittelbaren Folgeflachenverbrauch,
beispielsweise flr Infrastruktureinrichtungen, auszugehen.

Das Landschaftsbild wird nérdlich der L 171 durch eine ca. 10 ha umfas-
sende landwirtschaftliche Flur gepragt, die sich um weitere ca. 25 ha im
Nordosten fortsetzt. Auch sidlich der LandesstraBe breitet sich eine
landwirtschaftlich gepragte Flur aus. Wald an den Hangen des Géans-
bachtals begrenzt die Blickbeziehung im Westen, die Ortslage bildet den
ostlichen Abschluss.

Innerhalb der landwirtschaftlichen Flur tritt das geplante Gewerbege-
biet von Westen her in einer mittleren Distanz pragnant in Erscheinung.
Auch aus erhdéhten Lagen siidlich der LandesstraRe, so von der Verbin-
dungsstraBe Richtung Lembach, besteht eine hohe Einsehbarkeit. Auf
den erheblichen Eingriff in das Landschaftsbild ist durch eine gute Ein-
grinung im Westen und Norden des Plangebietes und eine innere
Durchgrinung Wert zu legen. Zur Aufwertung und Gestaltung der Orts-
einfahrt nach Ewattingen sollten Pflanzungen entlang der LandesstralRe
vorgesehen werden. Damit |dsst sich der Eingriff in das Landschaftsbild
ausgleichen, das Landschaftsbild im Sinne des Gesetzes neu gestalten.

Das Plangebiet ist von geringer Schutzwiirdigkeit. Innerhalb des Plange-
bietes ,Vor Garten” befinden sich keine nach § 30 BNatSchG geschiitz-
ten Biotope. Die nachst gelegenen Waldflachen befinden sich in mindes-
tens 130 m Entfernung.

Weiterhin ist kein Natura 2000- FFH-Gebiet und kein Natura 2000-SPA-
Gebiet (Vogelschutzgebiet) im Plangebiet ausgewiesen. An den bewal-
deten Hangflachen des Gansbachtals beginnt in einer Entfernung von
130 m zum Plangebiet das Natura-2000 SPA-Gebiet ,, Wutach und Baar-
alb”, Schutzgebietsnr. 8116441. FFH-Mahwiesen sind im Plangebiet
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nicht kartiert, auch ist kein Naturschutzgebiet vom Planvorhaben betrof-
fen.

Das Landschaftsschutzgebiet , Hochschwarzwald“ verlauft ca. 135 bis ca.
240 m westlich des Plangebietes. Siehe hierzu Schutzgut Mensch.

Die Gesamtflache wird zu tber 80 % intensiv ackerbaulich bewirtschaf-
tet, die lbrige Flache als Wirtschaftsgriinland genutzt. Bei den Ackerkul-
turen handelt sich um naturferne, kurzlebige Ersatzgesellschaften. Der
zu erwartende Artenreichtum ist in den monoton strukturierten Okoto-
pen gering. Dennoch sind im Plangebiet die Voraussetzungen fir ein
Vorkommen naturschutzfachlicher Zielarten des Offenlands gegeben.
Dies gilt insbesondere fiir die Art Feldlerche (RL-BW Deutschland: 3), fir
die das Plangebiet und dessen Umfeld als Bruthabitat grundsatzlich ge-
eignet ist. Kulissenwirkungen der bestehenden Bebauung sind zu prifen.
Weitere Arten konnen die Ackerflur im und um das Plangebiet als Jagd-
gebiet nutzen, darunter Turmfalke und Rotmilan.

Im Sinne der Biotopvernetzung handelt es sich um ein Biotopmangelge-
biet, das bis zur bewaldeten Petershalde im Norden und den Hangwald-
bestanden am Gansbach im Westen reicht. Trittsteinbiotope des Offen-
landes wiirden eine Aufwertung im Sinne der Biotopvernetzung bewir-
ken.

Oberflachengewadsser sind vom Planvorhaben nicht unmittelbar betrof-
fen. Ca. 300 m weiter westlich verlauft der Gansbach, der in Abstimmung
mit dem Wasserwirtschaftsamt und der Naturschutzbehoérde, nach vor-
hergehender Retention und Versickerung, ggf. als Vorfluter fur nicht be-
lastetes Niederschlagswasser genutzt werden kann.

Weder im Plangebiet, noch im groRraumigen Umfeld ist ein Wasser-
schutzgebiet festgesetzt.

Die Voraussetzungen zur Neubildung von Grundwasser sind aufgrund
der ebenen, nur sehr schwach geneigten Flache und unter ackerbauli-
cher Nutzung als sehr gut zu bewerten.

Die Boden aus Pelosol und Braunerde-Pelosol sowie aus einem maRig
tiefem bis tiefen Kolluvium leisten einen sehr guten Schutz des Grund-
wassers vor dem Eintrag wassergefahrdender Stoffe.

Aufgrund des Ackerbaus mit vegetationsarmen Zeitraumen und zumeist
keiner geschlossenen Pflanzendecke ist die Funktion des Standortes zur
Regulation von Niederschlagsabfliissen jedoch nicht giinstig. Die Ab-
flussregulationsfunktion profitiert aber von der nicht vorhandenen bis
geringe Hangneigung, da die Ebenheit der Flache einem raschen ober-
flachigen Abfluss entgegen wirkt. Die Boden unterstiitzten die Abfluss-
regulation in unterschiedlicher Weise, auf 2/3 der Flachen nur gering, im
Bereich des Kolluvium im Siiden jedoch mit einem mittleren bis hohen
Wirkungsgrad.

Da es sich um eine Gewerbliche Baufliche mit einem hohen Uberbau-
ungs- und Versiegelungsgrad handelt, entstehen erhebliche Beeintréch-
tigungen fir den Bodenwasserhaushalt.

Im Bebauungsplan sind Vorkehrungen zum Schutz des Grundwassers
vorzusehen, gleichzeitig ist nicht belastetes Niederschlagswasser inner-
halb des Baugebietes oder in benachbarten Retentions- und Versicke-
rungsbecken zu versickern.
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Den geologischen Untergrund bilden Jurensisschichen des Oberen Lias.

Bei den Boden im Plangebiet handelt es sich zu 67,7 % um die Kartierein-
heit ,Pelosol und Braunerde-Pelosol aus tonreicher Unterjura-FlieRerde
(h61)”. Die Bodenfunktionen sind wie folgt bewertet:

e Standort flr naturnahe Vegetation: Bewertungsklasse wird nicht er-
reicht

o Natirliche Bodenfruchtbarkeit: mittel (2,0)

e Ausgleichskérper im Wasserkreislauf: gering (1,0)
e Filter und Puffer fiir Schadstoffe: sehr hoch (4,0)
e Gesamtbewertung: 2,33

Im slidlichen und nérdlichen Teil des Plangebietes nehmen Boéden der
die Kartiereinheit ,MaRig tiefes und tiefes Kolluvium aus holozanen Ab-
schwemmmassen (h82)“ einen Anteil am Plangebiet von 32,3 % ein. Die
Bodenfunktionen sind wie folgt bewertet:

e Standort fiir naturnahe Vegetation: Bewertungsklasse wird nicht er-
reicht

e Natirliche Bodenfruchtbarkeit: mittel bis hoch (2,5)

o Ausgleichskorper im Wasserkreislauf: mittel bis hoch (2,5)

e Filter und Puffer fiir Schadstoffe: hoch bis sehr hoch (3,5)
Gesamtbewertung: 2,83

Die Tauschflache ,stdlich der L 171“ mit einer Flache von 0,925 ha ge-
hort ebenfalls zur Kartiereinheit h82 (s.0.).

Das Plangebiet ,Vor Garten” weist eine mittlere, im Siiden auch hohe
natirliche Bodenfruchtbarkeit auf, ein Mafistab fiir die landbauliche Eig-
nung im Plangebiet. In der Flurbilanz ist das Plangebiet Giberwiegend als
Vorrangflur Stufe Il bewertet. Zur Beurteilung der landbaulichen Eignung
sind neben den Ackerzahlen auch die agrarstrukturellen Gegebenheiten
zu beachten. Das Plangebiet nimmt eine Teilflache einer ca. 6,5 ha gro-
Ren gut zu bewirtschaftende, Bewirtschaftungseinheit in Anspruch.

Ein Gewerbegebiet fihrt aufgrund der gewiinschten baulichen Dichte zu
einem quantitativ sehr hohen Eingriff in das Schutzgut Boden. Daher
sind die projektbedingten Auswirkungen, unabhangig von der Leistungs-
fahigkeit der Boden, im Allgemeinen stets hoch einzustufen.

Die Flachen im Plangebiet fungieren als Kaltluftentstehungsflachen, die
auf die Ortslage Ewattingen eine kaum siedlungsrelevante Funktion aus-
ibt. Eine Luftleitbahn ist nicht ausgebildet.

Die Ackerstandorte haben keine nennenswerte Immissionsschutzfunk-
tion und sie dienen auch kaum der Luftregeneration und Schadstofffilte-
rung.

In Gewerbegebieten ist von einem hohen Versiegelungsgrad auszuge-
hen. Nach einer Uberbauung und Versiegelung atmen diese Flichen
keine Feuchtigkeit und heizen sich im Sommer stark auf. Kleinklimatisch
sind die Auswirkungen relevant. Daher und wegen der gesamtklimati-
schen Zusammenhange, sollte im Bebauungsplan und in der Umsetzung
darauf hingewirkt werden, dass der inneren Durchgriinung des Gewer-
bestandortes hinreichend Raum eingeraumt wird. GrofRraumig Giberwie-
gen im Schwarzwald ausgleichende bioklimatisch wirksame Flachen.



Mensch

Ergebnis:

O hoch Das Plangebiet befindet sich innerhalb des groBraumigen Naturparks
v mittel ,Sudschwarzwald”, Schutzgebietsnr. 6. Zweck des Naturparks
4] gering Studschwarzwald ist es, ,,... dieses Gebiet als vorbildliche Erholungsland-

“«

schaft zu entwickeln, zu pflegen und zu férdern ...”

Im Westen verlauft in einem Abstand von ca. 135 bis ca. 240 m zum Plan-
gebiet ,Vor Garten” verlauft der Grenzverlauf des 8542 ha groRe Land-
schaftsschutzgebiet (LSG) ,Hochschwarzwald”, Gebietsnr. 3.37.010.
Die urspringliche Verordnung stammt aus dem Jahre 1968 und wurde
zuletzt am 30.10.2000 gedndert. Darin ist festgelegt: , Die Hochschwarz-
waldlandschaft mit ihrer hervorragenden Erholungseignung soll vor Be-
eintréchtigungen bewahrt werden.”

Eine konkrete Eignung oder Nutzung des Plangebietes flir Erholungszwe-
cke liegt nicht vor. Auch ist keine Erholungsinfrastruktur vorhanden. Die
Zielsetzungen des Naturpark- und der LSG-Verordnung sollten dennoch
zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der Erholungslandschaft um E-
wattingen beachtet und im Rahmen des Bebauungsplans fiir das Plange-
biet ,Vor Garten” durch entsprechende Festsetzungen und Planungen
unterstiitzt werden.

Wohnnutzungen an der Bachstralle und entlang der HauptstraRe liegen
mindestens 135 m von der geplanten Gewerblichen Bauflache entfernt.
Die Flachen sind als Gemischte Bauflache im FNP ausgewiesen und bil-
den einen Puffer zu den Wohnbauflachen nordostlich der BachstraRe.

unproblematisch > bedingt geeignet kritisch wird nicht empfohlen

Von der geplanten gewerblichen Bauflache ,Vor Garten” sind erhebliche Eingriffe in Natur
und Landschaft zu erwarten. Besonders relevant sind diese beim Schutzgut Boden und
beim Schutzgut Bodenwasserhaushalt. Begriindet sind die hohen Auswirkungen einerseits
in der landbaulichen Qualitdt des Standortes und der hohen Schutz- und Ausgleichsfunk-
tion der anstehenden Boden, andererseits in der hohen Beeintrachtigungsintensitat, die
von Gewerbegebieten in der Regel ausgehen. Die Minimierung von Eingriffen in das
Schutzgut Boden durch einen schonenden und sinnvollen Umgang mit dem Oberboden ist
in den weiteren Verfahrensstufen (Bebauungsplan / Baugesucht / ErschlieBung und bau-
liche Umsetzung) zu beachten. Da zumeist nur bedingt konkrete BodenmaRnahmen zum
Ausgleich ergriffen werden kénnen, ist ein schutzgutibergreifender Ausgleich anzustre-
ben, von dem auch positive Wirkungen auf Bodenfunktionen ausgehen.

Der Eingriff in das Landschaftsbild ist erheblich und daher durch geeignete Griingestal-
tungsmalnahmen an den kiinftigen Ortsrandern und auch innerhalb des Gewerbestan-
dortes auszugleichen. Die Bedeutung der Wiederherstellung eines guten Orts- und Land-
schaftsbildes ist auch in den Zielen und Anforderungen des Landschaftsschutzgebietes
und des Naturparks begriindet.

Nach Aussage des Landratsamtes Waldshut soll das Landschaftsschutzgebiet kurzfristig
angepasst werden, dabei soll auch die geplante gewerbliche Bauflache ,Vor Garten” be-
ricksichtigt werden.



3 Beriicksichtigung der Umweltschutzziele im Rahmen der Abwagung

3.1 Abwagung nach Friihzeitiger Anh6rung

In seiner Sitzung am 17.09.2019 hat der Gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Bonndorf-Wut-
ach die Anregungen und Hinweise aus der friihzeitigen Beteiligung der Biirger nach § 3 Abs. 1 BauGB und die
eingegangenen Stellungnahmen der Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1
BauGB beraten und abgewogen.

Umweltrelevante Aspekte aus dem Abwagungsprozess zur friihzeitigen Anhérung sind nachfolgend aufgelistet.

Stellungnahmen der Biirger

Anregungen und Hinweise Abwagung des Gemeinsamen Ausschusses

Biirger

Von Seiten der Biirger sind keine umweltrelevanten
AuBerungen zum Planverfahren eingegangen.

Stellungnahmen der Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange

Anregungen und Hinweise Abwéagung des Gemeinsamen Ausschusses

Landratsamt Waldshut - Amt fiir Umweltschutz

Stellungnahme Naturschutz Im weiteren FNP-Verfahren wird die bislang aus-

o Bedarf fiir 12 ha geplanter Gewerblicher Bauflichen gewiesene geplante gewerbliche Bauflache ,Berg”
ist noch weiter zu begriinden, ggf. Flichenausweisung | mit 3,29 ha Flache gestrichen. Somit umfasst die
reduzieren im FNP dargestellte geplante gewerbliche Baufla-

che noch 13,07 ha und beschrankt sich aus-
schlieRlich auf die geplante Gewerbliche Baufla-
che ,Breitenfeld / Miinchinger Weg”.

¢ Geplante gewerbliche Baufliche ,,Vor Girten” stellt Der Umweltbericht wird bzgl. des LSG ,Hoch-

aus naturschutzfachlicher Sicht moderate Flichenin- schwarzwald” gedndert.

anspruchnahme dar Die weiteren Anregungen betreffen die verbindli-
che Bauleitplanung. Der Mitgliedsgemeinde Wut-

o Flache liegt nicht im Landschaftsschutzgebiet ach wird um Beachtung gebeten.

o Trittsteinbiotope zur Aufwertung im Biotopmangelge-
biet werden empfohlen;

¢ Im Bebauungsplanverfahren werden eine landschafts-
gerechte Eingriinung im Westen und Norden, eine in-
nere Durchgriinung des Baugebietes und Pflanzungen
entlang der Ortseinfahrt im Zuge der Landesstrafle
empfohlen.

e Planung wird aus Sicht des Naturschutzes grundsatz-

lich mitgetragen




o Erkenntnisse iiber Eingriffe in das Landschaftsbild, die
Betroffenheit der Avifauna (Vogel) sind in den Um-
weltberichten der jeweiligen Bebauungsplidne zu be-
riicksichtigen

Die Anregungen werden im Bebauungsplanver-
fahren aufgegriffen.

Landratsamt Waldshut - Amt fiir Umweltschutz
Stellungnahme Wasserschutz

e Keine Bedenken zu Grundwasserschutz und Oberirdi-
sche Gewadsser sowie zu Abwasser und Wasserrecht

e Vorgaben zur Entwasserung beriicksichtigen, - Versi-
ckerung von Niederschlagswasser, Griindacher

e MaRnahmen zur Regenwasserbehandlung und zum
Havarieschutz erforderlich

Die Anregungen werden im Rahmen der verbindli-
chen Bauleitplanung soweit moglich berticksich-
tigt. Das WWA wird eingebunden.

Landratsamt Waldshut - Amt fiir Umweltschutz
Stellungnahme Gesundheitsschutz

Bebauungsplanverfahren Erweiterung Gewerbegebiet

Breitenfeld/Miinchinger Weg 13.07 ha (Bonndorf) und

gepl. Gewerbliche Baufldche ,,Vor Garten” in Wutach

¢ Durch sehr hohen Uberbauungs- und Versiegelungs-

grad entstehen erhebliche Beeintrachtigungen fiir den
Bodenwasserhaushalt, deshalb sind im Bebauungs-
plan Vorkehrungen zum Schutz des Grundwassers vor-
zusehen.

o Nicht belastetes Niederschlagswasser ist innerhalb des

Baugebietes oder im benachbarten Riickhalte- und
Versickerungsbecken zu versickern.

Die Anregungen werden im Rahmen der Bauleit-
planung soweit moglich berticksichtigt.

Landratsamt Waldshut - Amt fiir Umweltschutz
Stellungnahme Landwirtschaftsamt

e Geplante Gewerbliche Bauflache ,Vor Garten“ in
Ewattingen: keine Bedenken

Kenntnisnahme, zur Begriindung der Standort-
wahl vgl. Abwagungsliste.

Anregungen und Hinweise

Abwéagung des Gemeinsamen Ausschusses

RP Freiburg — Hohere Raumordnungsbehdrde

e Fliachenbedarf von 16,37 ha Gewerblicher Bauflache
ist nicht angemessen und nicht begriindet;
gepl. Gewerbliche Bauflache ist durch Reduzierung im
Bereich der geplanten Gewerblichen Baufldche ,,Brei-
tenfeld / Miinchinger Weg“ von 13,07 auf 9,0 ha zu re-
duzieren (verbleibende Gesamtflache ca. 12,3 ha).

Im weiteren FNP-Verfahren wird die bislang aus-
gewiesene geplante gewerbliche Bauflache ,Berg”
mit 3,29 ha Flache gestrichen. Somit umfasst die
im FNP dargestellte geplante gewerbliche Baufla-
che noch 13,07 ha und beschrankt sich aus-
schlieRlich auf die geplante Gewerbliche Baufla-
che ,Breitenfeld / Miinchinger Weg”.

i




Anregungen und Hinweise Abwéagung des Gemeinsamen Ausschusses

Regionalverband Hochrhein-Bodensee

e Der im Scopingtermin von 2018 dargelegte Bedarf von Kenntnisnahme.
12,4 ha Gewerbeflichen wurde vom Regionalverband

akzeptiert.
e Fiir die geplanten 17,1 ha gewerblicher Baufliche ist Im weiteren FNP-Verfahren wird die bislang aus-
der Mehrbedarf nicht begriindet. gewiesene geplante gewerbliche Baufliche ,Berg”

mit 3,29 ha Flache gestrichen. Somit umfasst die
im FNP dargestellte geplante gewerbliche Baufla-
che noch 13,07 ha und beschrankt sich aus-
schliefRlich auf die geplante Gewerbliche Baufla-
che ,Breitenfeld / Miinchinger Weg“.




4 Anhang Fotodokumentation




Stadt Bonndorf
geplante Gewerbliche Bauflache "Breitenfeld / Munchinger Weg"

. .
——
. 4

Blick von Osten nach SSW Uber das Plangebiet


Scharmann
Schreibmaschinentext
Stadt Bonndorf
geplante Gewerbliche Baufläche "Breitenfeld / Münchinger Weg"

Scharmann
Schreibmaschinentext
Blick von Osten nach SSW über das Plangebiet





Stadt Bonndorf
geplante Gewerbliche Bauflache "Breitenfeld / Munchinger Weg"

Blick nach Westen Uber das Plangebiet, das sich beidseitig des Weges erstreckt


Scharmann
Schreibmaschinentext
Stadt Bonndorf
geplante Gewerbliche Baufläche "Breitenfeld / Münchinger Weg"

Scharmann
Schreibmaschinentext
Blick nach Westen über das Plangebiet, das sich beidseitig des Weges erstreckt





Stadt Bonndorf
geplante Gewerbliche Bauflache "Breitenfeld / Munchinger Weg"

Blick von Osten nach Nordwesten (iber nérdliche Teile des Plangebietes und angrenzende Heckenstrukturen (auerhalb Plangebiet)


Scharmann
Schreibmaschinentext
Stadt Bonndorf
geplante Gewerbliche Baufläche "Breitenfeld / Münchinger Weg"

Scharmann
Schreibmaschinentext
Blick von Osten nach Nordwesten über nördliche Teile des Plangebietes und angrenzende Heckenstrukturen (außerhalb Plangebiet)





Gemeinde Wutach - Ortsteil Ewattingen

geplante gewerbliche Bauflache "Vor Garten"

Blick aus erhohter Lage von Siiden Uber das Plangebiet (Teile der Ackerflache oberhalb der L 171); im Vordergrund links, leicht oberhalb der weilRen Halle, liegt die aufzuhebende Teilflache "Sidl. der L 171"


Scharmann
Schreibmaschinentext
Gemeinde Wutach - Ortsteil Ewattingen
geplante gewerbliche Baufläche "Vor Gärten"

Scharmann
Schreibmaschinentext
Blick aus erhöhter Lage von Süden über das Plangebiet (Teile der Ackerfläche oberhalb der L 171); im Vordergrund links, leicht oberhalb der weißen Halle, liegt die aufzuhebende Teilfläche "Südl. der L 171"

Scharmann
Schreibmaschinentext








Gemeinde Wutach - Ortsteil Ewattingen

geplante gewerbliche Bauflache "Vor Garten"

Blick auf den dstlichen Teil des Plangebietes mit Teilen der Weideflache und der Ackerflache


Scharmann
Schreibmaschinentext
Gemeinde Wutach - Ortsteil Ewattingen
geplante gewerbliche Baufläche "Vor Gärten"

Scharmann
Schreibmaschinentext
Blick auf den östlichen Teil des Plangebietes mit Teilen der Weidefläche und der Ackerfläche





Gemeinde Wutach - Ortsteil Ewattingen

geplante gewerbliche Bauflache "Vor Garten"

Blick von der L 171 nach Norden Uber das Plangebiet und das ackerbauliche Umfeld


Scharmann
Schreibmaschinentext
Gemeinde Wutach - Ortsteil Ewattingen
geplante gewerbliche Baufläche "Vor Gärten"

Scharmann
Schreibmaschinentext
Blick von der L 171 nach Norden über das Plangebiet und das ackerbauliche Umfeld







